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3. Zoll- und Steuer-Wesen.

Der Bundesrath hat in der Sitzung vom 25. v. Mts. in Betreff der Erhebung der Uebergangsabgabe von

Bier beschlossen:

1. daß vom 1. Juli 1874 an die bei der Einfuhr von Bier in das Gebiet der Staaten der Brau-

steuergemeinschaft zu erlegende Uebergangsabgabe nicht mehr nach dem Gewichte (vergl. Reichs-
Gesetzblatt von 1872 Seite 294), sondern nach dem Hohlmaße (Litermaße) zu erheben sei,

2. daß der Uebergangsabgabensatz für Ein Hektoliter Bier jeder Art auf zwei Mark festgesetzt
werde,

3. den nachstehenden Vorschriften über die Erhebung der Uebergangsabgabe von Bier nach dem
Hohlmaße (Litermaße) die Genehmigung zu ertheilen:

1. Vom 1. Juli 1874 an ist in den zu der Brausteuergemeinschaft gehörenden Staaten die

Uebergangsabgabe von Bier nicht mehr nach dem Gewichte, sondern nach dem Hohlmaße
(Litermaße) zu erheben.

 2. Der Uebergangsabgabensatz für das Hektoliter Bier jeder Art beträgt zwei Mark.

3. Findet die Einfuhr in Fässern statt, welche geeicht und mit dem vorschriftsmäßigen Stempel-
zeichen versehen sind, so wird die Uebergangsabgabe nach Maßgabe des bei der Eichung
ermittelten Literinhalts erhoben.

4. Sind die Fässer nicht vorschriftsmäßig geeicht oder walten sonst gegen die Richtigkeit des
angegebenen Maßes Bedenken ob, so kann eine amtliche Vermessung oder Nacheichung der-
selben angeordnet werden.

5. Erfolgt die Einfuhr von Bier in Flaschen, so wird bei der Berechnung der Uebergangssteuer
der Inhalt der Flaschen, welche weniger als  Liter enthalten, mit  Liter, und der In-
halt der Flaschen von über  Liter bis zu 1 Liter mit 1 Liter in Ansatz gebracht.

6. Bei jeder Einfuhr ist der Maßinhalt der Fässer und Flaschen (Ziffer 5), die Zahl derselben
sowie die Gesammtmenge des angemeldeten und zu versteuernden Bieres festzustellen, wobei
jedoch in der Regel probeweise Revisionen genügen werden.

Bei der Berechnung der Uebergangsabgabe hat ein etwaiges Manko in Fässern oder
Flaschen außer Berücksichtigung zu bleiben. Steuerbeträge von weniger als fünf Pfennig
werden nicht erhoben.
7. Wenn eine amtliche Vermessung oder Nacheichung von Fässern oder eine Probemessung
elnzelner Flaschen nothwendig wird, so hat der Waarenführer oder Waarenempfänger die etwa
hierdurch entstehenden Kosten zu tragen.

Dem Königlich preußischen Untersteueramte zu Siegburg ist die Befugniß zur Erledigung von Be-
gleitscheinen I. über Salz für das dort zu errichtende Salzkreditlager beigelegt worden.
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Verzeichniß
der auf Grund der Bestimmung im Artikel 36 der Verfassung des Deutschen Reichs den Direktiv-

behörden und Hauptämtern zur Kontrole der Zölle und Verbrauchssteuern beigeordneten Beamten.

(Nach dem Stande vom 1. April 1874.)

* in Fttt. die Behörden, welchen sie Der Beamten
#Beamten fungiren. beigeordnet ind. Nanen. Dienst-Charalter c. Stationdort.

I. Reichsbevollmächtigte für Zölle und Steuern.

1|Preußen. Asnigl. Provinzial-Steuer.Direk. Keßler. Kais. deutscher Ober-Regierungs. lKönigsberg.
tionen zu Königsbergu.Danzlg. rath. .

2 do. Königl. Propinzial. Steuer-Direk.Meisel.- Königl. sschsischer Ober. Zollrath.Stettin.
tion zu Stett

3 do. 4n rr Sleuer-DirekDöring. de. do. Breslau.
ion zuB

4 do. u. Anhalt. periu iln Dr. Weindel. Großberzogl. badischer Geheimer Magdeburg.
tion zu Magdebu Finanzrath. «

5Preußen,Lauen-Kintgwwvmzmt cmxchikkk Schübeck. Königl. bayerischer Ober-Zollrath. Altono.
burg, Lübeck u. üion zu Altong. -

Hamburg.

Preußen u. Bre- r*–- Herovpingl. Sleuer · Direl. Giller. Oroßherzoglich hessischer Ober· Hannover.
men. tion zu Han Steuerrath.

6/(Oldenburg- Grobb. Zoll, nte zu Olden=
urg.

Braunschweig. Herzogl. Zoll= und — —
tion zu Braunschwei

„Preußen. Königl. wnnel enser Dirl, Widmann. Königlich baycrischer Oker-Zoll. Cöln.
tion zu Cöln. rath.

ILuxemburg. Kal. reihen, Zoll-Direktion zu
Luxembu

8 Bayern. Könlgl. crnerl. Zoll-Administra von Motz. Königlich preußischer Ober-Re.München.
« tion zu München. gicrungsrath.

9 Sachsen. Ksnigl. Zell. und Stener-.Direk, Daniel. bo. do. Dresden.
tlon zu Dresden. "

Preufen (Hohen-. gl. Regierung zu Sigmaringen. von Lessing. +igsch eisce Geheimer Karlsruhe.zollern « Rgem

10 Württemberg. Königl. Steuer-Kollegiumzu
Stultgart.

Baden. Geeßt. Zoll-Direktion zu Karls-

Preußen. * ProvinzfalStener Dire- Sick. Ksniglich württembergischerOber. Darmstadt.
11 tion zu Kassel. Steuerrath.

Hessen. Großh. Ober Steuer- Diretüonzu Darmstad

12 Mecklenburg- Größt. r und)Zol Direl. Krieger. Königlich preußischer Geheimer Schwerin.
Schwerin und n zu Schweri Regierungorath.

Strelitz.

13 Elsaß-Lothringen. i Direkt.derZölleu.Indirek.Freih.v.Aufseß.Königlich bayerischer Ober-Zoll- aßburg.
I 6 h 9 ten Steuern zu StraßburgI./E.  tih. v. A sseß " 9 8 Straß rs
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taat,
in welchem die

SBehörden, welchen sie
beigeordnet sind.

Der Veamten
Beamten fungiren. Namen. Dienst-Charakter rc. Stationsort.

II. Station s-Kontrolöre.

1| Preußen. Laubtmern Konigeber. Pillau,] Kaiser. Königl. boyerischer Zoll-Inspektor. [Königsberg.
Prostken und Johannisburg. ( ·

2 do. Hauptämter zu Memel, Tilsit Haushalter. . bo. Tilsit.
und Eydikuhnen. mit ben Range uines Hauptzoll=

4 amts-Verwalte ·

3 do. Hauptämter zu Danzig, Thern, Dunkhase. Orebterz. beensi Zoll. Danzig.
Neidenburg und Elbing. Jui#

4 do. Hauptämter für ausl. und inl. Oertel. "em N-- Zoll. Juspektor. Berlin.

Gegenstände zu Berlin und
Hauptamt zu Frankfurt a. O.

5 do. Hauptämter zu Stettin, Swine. Brunner. Königlich baverischer Zell. In- Stettin.
münde und Kolbergermünde. spektor mit dem Range eines

Hauptzollamts-Verwalters.

6do. r zu Etrelsund, Wol.Höher. " to. do. Stralsund.
un

7 do. Hauptämter zu uuun Natibor, Hering. Kgl. bayerischer Zoll-Inspektor. Breslau.

Myslowitz und Neustadt O,S.

68 dbo. Hauptämter z Görlitz, Mittel. Raabe. Knigl. sächsischer Zoll.Inspektor. Schweidnitz.
walde, Liebau u. Schweidnitz. %

91 do. Hauptämter zu Magdeburg, Halle, v. Wachsmann. do. do. Magdeburg.
Halberstadt und Norebenhen.

101 do. Hanptämter zu Kiel, bee Kirn. Königl, württembergischer Zoll- Kiel.
Heide und Tönnin Inspektor.

11 do. CauzturieimenaenehSäle. Pöllmann. Könlglich baverischer Revisions-. Flensburg.
wig, Tondern und Hadersleben. beamter. "„

12 do. Hauptämter K ildes Mornhinweg. Königlich württembergischer Zolll Hannover.beim und Mün Ingpektor. ·

13 do. Saugtsmner z sn Stade! Mann. Großh. bessischer Zoll-Inspektor. Harburg
und eburg.

14 do. Hauptämter zu Emden u. kur- Stadler. Kgl. bayerischer Revisionsbeamter. Embden.
15 do. —— a Frankfurt a. Stauffer. Kbniglich bayerischer Zoll- In= Frankfurt a. M.iebrich und d speltor.

Ha
16 do. Hauptömter u ue *— 11 a für Scherer. Großh. badischer Zoll-Inspektor. Aachen.

egenstände,
Dusseldorf, 4% u. Was-
senberg.

17 do. Hauptämter zu Emmerich, Cleve, von Buri. Großh. hessischer Zoll-Inspektor. Emmerich.
Kaldenkirchen, Wesel, Duis- 1

burg, u—— erdingen, Cre- .
feld und Neuß.

Preußen. HanptämterzuSaarbrücken,TrierGroll.Kal.bayerischerRevisionsbeamter.Saarbrücken.
18 und Coblenz.

Luxemburg. GCgauptzollamt Luxemburg.

Bayern. dendanie zu München und Offelsmeyer. gl.preußischer Steuer-Inspeltor. Munchen.
19 ugsburg.

Württemberg. onptamier zu Heidenheim und
m.

dauxiamie ; Hof, Bayreuth Irmler. Kwnigl. preußischer Hauptamts- Hof.nd Kontrolör.
20 Bayern. Königlich Fäsiches Uebergangs-

steuer-Amt zu Hof.
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in Su bie Behörden, welchen sie Der Beamten
* Beamten fungiren. beigeordnet find. Namen. Dienst-Charakter 2c. Stationsort.

21|Bayern. Hauptämterzu Mittenwald, Pfron.]Lehmann. Ag. preußischer Steuer-Inspektor. Lindau.
ten und Lindan.

22 do. Hauptämter zu Ludwigshafen a. R. Norrenberg. do. do Ludwigs=
und Kaiserslautern. hafen a. N.

23 do. heer zu R#mberg, Fürth Wagemann. do. do. Nürnberg.
un

24 do. gemnumrnawegen u. Simbach.Biesterfeld. Königl. preuß. Steuer-Inspektor. Passau.

25 do. Hauptämter zu Waldmünchen, Dassau. Königl. preußlscher Ober-Steuer- Regensburg.
Furth a. Walde u. Regensburg. kontrolör.

26 do. Hauptämter zu Würzb Altwasser. Königl. preußischer Steuer-In.Würzburg.Schweinfurt u. Mqhessinburg. spektor.

27 do. — zu Rosenheim u. Frei, Schwede. Königl. sächsischer Zoll.Inspektor. Rosenheim.
assing.

28 Sachsen. Hauptämnerä ( E7Dresden,Schon. Meyer. Königl. preuß. Steuer-Inspektor. Dresden.au un

29 dbo. Hauptämter zu Chemmih Frei.[Pichier. Königl. krafischer Houptsteuer., Chemnitz.
1 Annaberg und Marien- amts-Kontrolöer

30 bo. — zu Leipirdn(Haupt. Berndes. Königl. preuß. Steuer-Inspektor. Leipzig.
on P0 Dan teuer-Amt) -

« tämte wic „Gl , « LönlereuietOberserw .31 do #*5 tgt auchau, Boether n — bisch Zwickau

32 do. Hauptänter zu Zittan, Bautzen Freytag. Königl. preuß. Steuer-Inspektor. Zittau.
un

Preußen“Hohen- Salzsteueramt Stetten. Hildebrandt. Großh. babischer Zoll-Inspektor. Stuttgart.
33 zollern.) hauptämter #uzuStiser, 8eilHeil- «bronn t, in

Württemberg. Gmünd, eont EhltogErl.
Ludwigsburg, Reutlingen und
Tübingen.

34Baben. atöauter— Freiburg, Lahr Habrecht. Königl. preuß. Steuer-Inspektor. Basel.

Wü erg. auptämter zu Friedrichshafen, Königl. kue oll-Expedi. ·Württemberg r3 — ba Godduhn aIchn Zoll-Expedl.Constanz.
35 undWaldse .

Baden. Hauptämterzu Constanz u. Ueber.
lingen und Ober-Einnehmerei

Ludwigshafen.

36 do. Hauptämter zuSücziogen, Stüh-= Katsch. Königl. preuß. Steuer-Inspektor.; Waldshut.lingen und Rand

· auptämter zu Ba *den, · ine. Königl. württember ischer Lega- im.
97 do *Mann- Dr. Heine udeschia L zen Mannheim

3 essen. Hauptämter zu Mainz. Worms, Fli . Königl. preußischer Hauptamts- ing.
8Sesse und Vingen. itner Tchtrelür. 5 Mainz

39 do. Hauptämter zu Darmstadt, Offen. Dahlström. Königl. preuß. Steuer-Inspektor. Darmstadt.
bach und Giessen.

Mecklenburg- Hauptämter zu Rostock, Schwerin]Evers. Königl. preußischer Ober-Steuer= Nostock.
40 Schwelßt. und Güstrow. kontrolör.

do. Strelitz. Hauptamt zu Neubrandenburg.

41Oldenburg. auicuer u Brake, Varel, nn. Könlgl. preuß. Steuer-Juspektor. ·O g Delmenho und Oidenburg. Hoffna al. preuß uer uspe or Oldenburg
42 Braunschweig. Hauptamt zu Braunschweig- v. Mauderode. do. do. Braunschwelg
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5 in Ieh die Behörden, welchen sie Der Beamten
2 Beamten fungiren. beigeordnet sind. Namen. 1 Dienst-Charakter 2c. 1 Statlonsort.

Preußen. « HCYITPtänmåetrith Wudsbecknndevß- IKönigL daheriichersollssafpektok.- Lübeck.
ensta «-

13 6n5 Haouptamt m Lauenburg.
Lübeck. „ „Tübeck.

Preußen. /9% r # Stbaldebrua und Lossow. do. do. Bremen.
Bremen. Hauptamt zu Bremen.

reußen. Hauptämterzu Ottensenu. Jtzehoe. Naundorff. Könlgl. sä I. Inspellor. Hamburg.
4 zerhen Hauptamt zu Hamburg. io cg0. Kchsscher Zollaueler. s

4. Militär-Wesen.

Zur Ausführung des Gesetzes vom 23. Februar d. Js., betreffend die Gewährung von nachträglichen Ver-
gütungen für Kriegsleistungen der Gemeinden (Reichs-Gesetzblatt Seite 17), sind von dem Bundesrathe
mittelst Beschlusses vom 29. März d. Js. nachstehende Festsetzungen getroffen worden:

I.

Bei Ausführung des Gesetzes sind im Allgemelnen diejenigen Vorschriften gleichmäßig anzuwenden,
welche für die Ausführung des Gesetzes vom 11. Mai 1851 über die Kriegsleistungen und deren Vergütung
maßgebend gewesen sind.

Es gilt dies namentlich von denjenigen Vorschriften, durch welche festgestellt ist:

1. von welchen Behörden die Ansprüche aufzurufen sind,
2. bei welchen Behörden die Anmeldung der Ansprüche zu erfolgen hat,
3. welche Behörden die Prüfung und Feststellung der Ansprüche zu bewirken haben,
4. welche Bescheinigungen und Nachweise zur Begründung der Ansprüche beizubringen sind.

II.

Die Ansprüche find von den zuständigen Behörden (I. 1) in deren amtlichen Anzeigeblättern mit einer
Präklusivfrist von 6 Monaten aufzurufen.

Ansprüche, welche beim Ablauf dieser, mit dem Tage der Ausgabe des betreffenden Anzeigeblattes be-
ginnenden Frist nicht angemeldet find, können nachträglich nicht geltend gemacht werden.

III.

Sind die zur Begründung eines Anspruches erforderlichen Bescheinigungen und Nachweise (I. 4) auch
im Wege der Kommunikation mit der Militärverwaltung nicht zu beschaffen, so ist es zulässig, auf die sonst in

der Verwaltungspraxis üblichen Beweismittel zurückzugehen. Es sind jedoch in solchen Fällen die vollständigen
Verhandlungen, vor Feststellung der Ansprüche, der bethelligten Militärverwaltung zur Erklärung vorzulegen
und sind die von dieser etwa geltend zu machenden Bedenken bei der Entscheidung in Berücksichtigung zu
ziehen. Auch ist den bezüglichen festgestellten Liquidationen (V.) die Erklärung der Militärverwaltung
beizufügen.

Ansprüche, welche auch auf diesem Wege nicht genügend klar gestellt werden können, sind von der
Anerkennung ausgeschlossen.
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